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~IGNE HOEL 

Krankensohwester. 

Os10, lIolivegen, den 16. Nov. 2946. 

Nendrupsvei ,5, Grefsen. 

An das Internation.ue Rote Kreuz, 

~, Sohweiz. 

Betr. Norwegisohe Krankensohwestern.im ~enste des Deutsohen R.X~ 

Auf: Veranlassung des PrUsidenten des Sohwedisohen R.K •• Herrn 
Graf Folke B ern a d 0 t t e, m50hte ioh Ihnen folgendes mit­
teilons 

Am 1. Okt. d.J. habe ioh an Herrn Gr~$ Bernadotte pers6nlioh ei­
nen Brief' geschrieben, der in deutsoher Ubersetzung folgendermassen 

lautet! 
"Wie Ihnen gC1;\/is~ bekannt, sind die heutigen VerhlUtnisse in Nor­

wegen so, dass diejenigen Kr~mkenschwestern, die w1llirend des Krieges 
im Deutschen R.K. gedient haben, von den nonvegisohen geriohtliohen 
Beh'8rden zu sohweren Strafen geur-teil t w'erden - die Norm scheint 3i 
Jahre Str<.a:farbei t zu seinJ - weil sie ~U1ge blich l! dem Feinde mit Rat 
und T&I.t geholfen" und dadurch dem § 86 des norwegisohen strafgesetzes 
zuwider gehQIldel t h~.ben sollen. 

Bine Reihe von älteren und erfahrenen Juristen sind fiber diese 
Verh!lltnisse entl--nstot, Vvoil sie der bestimmten Auff,:asrmng sind, dass 
diese Frontsohwestern unter dem Schutze des Genfer-Abkommens stehen. 
Die Konvention ist j8, <:iI.uch von Norwegen roti.fiziert worden und sollte 
deshalb Quch :fttr unsere Beht5rden verpfliohtend, sein. Hinzu kommen 
nooh drei Momente, nmnlich erstens, dass das no~~egisohe strafgesetz 
§ 14 ausdrttcklich besagt, dass die Bestimmungen des V81kerrechtes vor -
denjenigen des Strafgesetzes gelten, zrHü tens die allgemeine Regel, 
dass neu~res Recht !2!. älterem geht (d8s Strafgesetz entstammt dem 
Jahre 1902, das Genfer-Abkommen dem Jahre 1929) und drittens die sioh­
ere und ~neTkg)Ulte internßtionale Lellr~, dass ein Abkommen eine s staa­
tes mit ~deren staaten ~ den eigenen Gesetzen Vorrang besitzt. 

So wie die heutige Situation ist, ist es aber unm5g1ich fttr die­
jenigen, die eine andere Auffassung h<i'.ben :aB die von den Beh8rden 
:..<ls offiziell dekretierte, das Wort zu erlangen. Es soheint dlhalb 

" leider keine Aü.ssicht zu bestehtln, diGse emp{3rende Sinnlosigkeit aus-

sc1:üiesslioh mit Hilfe nO:ivvegischer Kr1ic:fte einzustellen. 
Unter diesen UmstUnden ge.statten wir nOli'ITcr:;ische FrontsohvlTestern 

uns, gn Sie zu wenden. Wir fr&gen, ob nicht das Internations1e R.K. 
etwas machen könnte, um eine deTtlxtice Verletzung des Genfer-Abkom­
m{";ns über Schutz de s S~U1.i t~.tspcrsoruüs zu verhindern. 
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f ll.ngen vifird, die beste LtSsung der oben erwIDmten Fragen zu finden, 1 i . 

verbl,;ibe ioh ••••••• n 

NIl l~. Okt. hat d~nn Herr Graf Bernadotte die folgende Antwort ge-

schrieben: 
"In BeantwortUng Ihres Briefes vom 1. d.M. machte ich mitteilen, 

a..ass ich der Auffassung bin, dass ich in bezug Quf Ihre Sache leide:!:' 
Iteinc r~k1trrung .abgc biSn kann. Dieselbe .Antwort habe i.oh iÜI denen ge­
geben, die sich an mich gewandt haben und die wegen Krankenpflegedienst 

bei den Deutschen jetzt angeklagt sind. 
TIber allen R.K.-Yereinen steht ja gewlssermassen dAs Oom1te Inter-

na.tional:- de la Orou Rouge in Genf. DiestsKomltee hat auoh zur Aufgabe, 
die Befolgung der Genfer-Konventionen zu ttberwaoh.n. Vielleioht k5nn­
ten Sie sich ~d das Komitee wenden und ihm Ihre Ausfttbrungen vorlegen~ 

Im AnschlUSS an die obigon Aus~lgen lege ich Ihnen hierdurch 

die Frage vor, ob die Bestrafung nonvegischer Krankenschwestern im 

TIieTIste des Deutschen R.Ko wi.rklich im Sinne und Geiste des Genfer­
AbkOlT'Jnens sei, lli1d sehe mit grasstem Interesse Ihren diesbezttgliohen 

AWJfUhrungen entgegen. 
Mit vorzttglicher Hochaohtung 

(Signe Hoel) 

J #~. 
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